
 
 

AMTSBLATT DER            STADT XANTEN 
 

- Amtliches Verkündungsblatt - 
 

Impressum: 

Herausgeber und verantwortlich für die amtlichen Bekanntmachungen:  
Bürgermeister der Stadt Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten, Tel. 02801/772-232 
Erscheinungsweise: nach Bedarf 
Bezug: Einzelbezug ist kostenlos bei Abholung im Rathaus der Stadt Xanten, Karthaus 2, Zimmer 107 (während 
der üblichen Dienststunden) und bei mehreren Auslagestellen im Stadtgebiet möglich. 
Postversand von Einzelexemplaren auf Anforderung gegen1,60 € in Briefmarken für Versandkosten, 
Jahresabonnement 92 € jährlich (Versandkosten). 
Das Amtsblatt steht im Internet unter der Adresse www.xanten.de zum kostenlosen Download zur Verfügung. 

  

Auslagestellen:  Xanten: Rathaus, Bürgerservicebüro, Karthaus 2;  Birten: Bäckerei Jürgen Brammen, Zur 
Wassermühle 2; Lüttingen: Bäckerei Dams, Salmstr. 15; Marienbaum: Sparkasse am Niederrhein, 
Kalkarer Str. 72; Obermörmter: Dorftreff Obermörmter (ehem. Pfarrheim/Jugendheim), Kirchend 
136 (Box am Eingang); Vynen: Friseursalon haarscharf, Hauptstraße 6; Wardt: Infocenter der 
Freizeitzentrum Xanten GmbH, Am Meerend 2 

 

Nr. 2024/28 Xanten,  20.11.2024 38. Jahrgang 

 
 
 
 
 
Inhalt: 
 
 

 Seite 

Öffentliche Bekanntmachung der Satzung vom 04.11.2024 zur 6. Änderung 
der Satzung über die Erhebung von Kurbeiträgen in der Stadt Xanten  

2 – 3 
 

  
Öffentliche Bekanntmachung der Tagesordnung zur Sitzung des Ausschusses 
für Schule, Sport und Kultur am 27.11.2024 

3 – 5 
 

  
Öffentliche Bekanntmachung der Tagesordnung zur Sitzung des Ausschusses 
für Soziales, Generationen, Inklusion und Integration am 27.11.2024 

5 – 7 
 

 
     Öffentliche Bekanntmachung der Tagesordnung zur Sitzung des Ausschusses    7 – 9 
     für Stadtentwicklung, Planung und Umwelt am 28.11.2024 
 
     Öffentliche Bekanntgabe der Netzwerke Xanten GmbH, Bereich Fernwärme:         10 
     Preisblatt für das Baugebiet 187 Landwehr 2024 – gültig ab 01.01.2025 

 
 

http://www.rathaus-xanten.de/


AMTSBLATT DER STADT XANTEN 

- 2 - 

Satzung vom 04.11.2024 zur 6. Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Kurbeiträgen 

in der Stadt Xanten vom 30.07.2014 
 
Aufgrund von § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666), in der derzeit geltenden Fassung und des 
§ 11 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV. 
NW. S. 712/SGV.NW. 610), in der derzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Xanten in 
seiner Sitzung am 10.10.2024 folgende Satzung zur 6. Änderung der Satzung über die 
Erhebung von Kurbeiträgen in der Stadt Xanten beschlossen: 
 

 
 

§ 1 
 
 

§ 4 Abs. 1 und 2 erhält folgende neue Fassung: 
 

§ 4 Maßstab und Satz des Kurbeitrages 
 
 

1. Der Kurbeitrag innerhalb des Erhebungsgebietes nach § 2 Abs. 2 der Satzung beträgt im 
gesamten Kurgebiet gem. § 2 Abs. 3 der Satzung einheitlich je Person und Aufenthaltstag 

 
2,60 Euro 

 
2. Abweichend von Absatz 1 werden (ortsfremde) Personen, die im Erhebungsgebiet nach 

§ 2 Abs. 2 der Satzung Inhaber/-in (Eigentümer/-in, Miteigentümer/-in, Nutznießer/-in oder 
(Mit-) Besitzer/-in, z.B. Dauermieter/-in etc.) einer Zweitwohnung sind, einen zweiten oder 
weiteren Wohnsitz begründet haben oder einen ganzjährig belegten Dauerstellplatz auf 
einem Camping- oder Wohnwagenplatz haben und aufgrund des § 3 der Satzung 
kurbeitragspflichtig sind, unabhängig von der Dauer, der Häufigkeit und der Jahreszeit des 
tatsächlichen Aufenthaltes sowie der Lage der Wohnungseinheit oder des 
Dauerstellplatzes innerhalb des Kurgebietes zu einem pauschalen, einheitlich im 
gesamten Kurgebiet gem. § 2 Abs. 3 der Satzung gültigen, Jahreskurbeitrag pro 
Kalenderjahr in Höhe von 55,00 Euro herangezogen. 

 
 

 
§ 2 

 
Die Satzung zur 6. Änderung der Satzung über die Erhebung von Kurbeiträgen in der Stadt 
Xanten tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die Satzung zur 6. Änderung der Satzung über die Erhebung von Kurbeiträgen in der Stadt 
Xanten vom 04.11.2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden kann, es sein denn,  
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Xanten, 04.11.2024 
 
 
gez.: 
Görtz 
Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 

Ausschuss für Schule, Sport und Kultur 
 
           
 

E I N L A D U N G 
 

zur Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur 
am Mittwoch, 27.11.2024, 19:00 Uhr 

im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten. 
 

 
 
Wichtiger Hinweis: 
Auf die Ausschließungsgründe nach § 31 GO wird hiermit ausdrücklich aufmerksam gemacht. 
Rats- und Ausschussmitglieder, die Hinweise auf eine mögliche Befangenheit erkennen, haben 
den Ausschließungsgrund unaufgefordert vor Eintritt in die Beratungen dem oder der 
Vorsitzenden anzuzeigen und bei nichtöffentlicher Beratung den Sitzungsraum zu verlassen. Bei 
einer öffentlichen Sitzung kann er/sie im Zuhörerraum Platz nehmen. Im Zweifelsfall wenden Sie 
sich rechtzeitig vor der Sitzung an die Verwaltung, um den Sachverhalt prüfen zu lassen. 
 
 
 

Tagesordnung 
 
 
Öffentlicher Teil 
 
 
1. Eröffnung der Sitzung durch den Ausschussvorsitzenden  

 
2. Anträge zur Tagesordnung  

 



AMTSBLATT DER STADT XANTEN 

- 4 - 

3. Niederschrift vom 29.10.2024  
 
4. Berichterstattung gemäß § 1 Abs. 5 der Geschäftsordnung über gefasste 

Beschlüsse - Sitzung des Schul- / Sport und Kulturausschusses vom 
04.06.2024 

(St 20/1202) 

 
5. Feststellung von Ausschließungsgründen wegen Befangenheit  

 
6. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner gemäß § 19 der 

Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse 
 

 
7. Antrag der Dom-Musikschule Xanten e.V. vom 11.06.2024 auf 

Fortführung der Förderung ab dem 01.01.2025 
(St 20/1176) 

 
8. Antrag der Xantener Querschießer e.V. auf Bereitstellung einer Halle bzw. 

von Hallenzeiten vom 03.09.2024 
(St 20/1278) 

 
9. OGS Marienbaum 

hier: Beschlussfassung über die Bauplanungen und Mittelbereitstellung 
(St 20/1303) 

 
10. Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung für den Rat und die 

Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind: 
 

 
10.1 Antrag des CDU Stadtverbandes Xanten sowie der CDU Fraktion Xanten 

auf Ausbau / Errichtung eines modernen Angebotes für Jugendliche am 
Skaterpark Ostwall vom 04.09.2024 

(St 20/1277) 

 
11. Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung für den Rat und die 

Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind 
 

 
12. Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung für 

den Rat und die Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu 
behandeln sind 

 

 
13. Fragen gemäß § 18 der Geschäftsordnung für den Rat und die 

Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind 
 

 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
 
1. Eröffnung des nichtöffentlichen Teils  

 
2. Niederschrift vom 29.10.2024  

 
3. Berichterstattung gemäß § 1 Abs. 5 der Geschäftsordnung über gefasste 

Beschlüsse - Sitzung des Schul- / Sport und Kulturausschusses vom 
27.02.2024 

 (St 20/1201) 

 
4. Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung für den Rat und die 

Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind 
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5. Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung für 
den Rat und die Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu 
behandeln sind 

 

 
6. Fragen gemäß § 18 der Geschäftsordnung für den Rat und die 

Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind 
 

 
 
Xanten, 11.11.2024 
 
 
gez.: 
Rolf Peter Weichold 
Ausschussvorsitzender 
 
 
 
 
Ausschuss für Soziales, Generationen, Inklusion und Integration 
 
 

 
E I N L A D U N G 

 
zur Sitzung des Ausschusses für Soziales, Generationen, Inklusion und Integration 

am Mittwoch, 27.11.2024, 17:00 Uhr 
im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten. 

 

 
 
Wichtiger Hinweis: 
Auf die Ausschließungsgründe nach § 31 GO wird hiermit ausdrücklich aufmerksam gemacht. 
Rats- und Ausschussmitglieder, die Hinweise auf eine mögliche Befangenheit erkennen, haben 
den Ausschließungsgrund unaufgefordert vor Eintritt in die Beratungen dem oder der 
Vorsitzenden anzuzeigen und bei nichtöffentlicher Beratung den Sitzungsraum zu verlassen. Bei 
einer öffentlichen Sitzung kann er/sie im Zuhörerraum Platz nehmen. Im Zweifelsfall wenden Sie 
sich rechtzeitig vor der Sitzung an die Verwaltung, um den Sachverhalt prüfen zu lassen. 
 

 
 

Tagesordnung 
 

 
 
Öffentlicher Teil 
 
 
1. Eröffnung der Sitzung durch den Ausschussvorsitzenden  

 
2. Anträge zur Tagesordnung  

 
3. Niederschrift vom 05.06.2024  
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4. Bericht gemäß § 1 Abs. 5 der Geschäftsordnung über gefasste 
Beschlüsse in der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Generationen, 
Inklusion und Integration am 28.02.2024 

(St 20/1183) 

 
5. Feststellung von Ausschließungsgründen wegen Befangenheit  

 
6. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner gemäß § 19 der 

Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse 
 

 
7. Anträge gemäß § 6 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie im 

öffentlichen Teil zu behandeln sind: 
 

 
7.1 Antrag des CDU-Stadtverbandes vom 28.08.2024, eingegangen am 

28.08.2024, auf Prüfung der Kommunikation politischer Themen für junge 
Menschen via Social Media 

(St 20/1289) 

 
7.2 Antrag der Jusos Xanten vom 01.10.2024 - eingegangen am 02.10.2024 - 

zur Schaffung von Aufenthaltsorten für Jugendliche 
(St 20/1286) 

 
8. Antrag der Diakonie im Kirchenkreis Kleve e.V. vom 17.05.2024 auf einen 

freiwilligen kommunalen Zuschuss für die allgemeine Sozialberatung für 
das Jahr 2025 

(St 20/1192) 

 
9. Antrag der Diakonie im Kirchenkreis Kleve e.V. vom 16.07.2024 auf 

Bewilligung eines freiwilligen kommunalen Zuschusses für die soziale 
Beratung von anerkannten und selbstständig wohnenden Migrantinnen 
und Migranten im Jahr 2025 

(St 20/1191) 

 
10. Antrag des Caritasverbandes Moers-Xanten e.V. sowie Antrag der 

Diakonie im Kirchenkreis Kleve e.V. auf Gewährung von Zuschüssen für 
die Beratungsstellen in Xanten für das Jahr 2025 

(St 20/1273) 

 
11. Antrag des Caritasverbandes Moers-Xanten e.V. auf Einrichtung einer 

halben Vollzeitstelle für die allgemeine Sozialberatung vom 28.08.2024 
(St 20/1266) 

 
12. Bericht des hauptamtlichen Behindertenbeauftragten 2023 (St 20/1184) 

 
13. Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft am Standort St. Josef Hospital 

hier: Verdoppelung der Unterbringungskapazitäten; Mittelbereitstellung 
(St 20/1304) 

 
14. Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung für den Rat und die 

Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind 
 

 
15. Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung für den Rat und die 

Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind 
 

 
16. Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung für 

den Rat und die Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu 
behandeln sind 

 

 
17. Fragen gemäß § 18 der Geschäftsordnung für den Rat und die 

Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind 
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Nichtöffentlicher Teil 
 
 
1. Eröffnung des nichtöffentlichen Teils  

 
2. Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung für den Rat und die 

Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind 
 

 
3. Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung für 

den Rat und die Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu 
behandeln sind 

 

 
4. Fragen gemäß § 18 der Geschäftsordnung für den Rat und die 

Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind 
 

 
 
Xanten, 11.11.2024 
 
 
gez.: 
Volker Markus 
Ausschussvorsitzender 
 
 
 
 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Umwelt 
           
 

 
E I N L A D U N G 

 
zur Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Umwelt 

am Donnerstag, 28.11.2024, 17:00 Uhr 
im Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Xanten, Karthaus 2, 46509 Xanten. 

 

 
 
Wichtiger Hinweis: 
Auf die Ausschließungsgründe nach § 31 GO wird hiermit ausdrücklich aufmerksam gemacht. 
Rats- und Ausschussmitglieder, die Hinweise auf eine mögliche Befangenheit erkennen, haben 
den Ausschließungsgrund unaufgefordert vor Eintritt in die Beratungen dem oder der 
Vorsitzenden anzuzeigen und bei nichtöffentlicher Beratung den Sitzungsraum zu verlassen. Bei 
einer öffentlichen Sitzung kann er/sie im Zuhörerraum Platz nehmen. Im Zweifelsfall wenden Sie 
sich rechtzeitig vor der Sitzung an die Verwaltung, um den Sachverhalt prüfen zu lassen. 
 

Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
 
1. Eröffnung der Sitzung durch den Ausschussvorsitzenden  

 
2. Anträge zur Tagesordnung  
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3. Niederschrift vom 24.09.2024  
 
4. Berichterstattung gemäß § 1 Absatz 5 der Geschäftsordnung über 

gefasste Beschlüsse  
Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Planung und Umwelt am 
24.09.2024 

(St 20/1338) 

 
5. Feststellung von Ausschließungsgründen wegen Befangenheit  

 
6. Zulassung von Sachverständigen gem. § 58 Abs. 3 GO NRW zu 

Tagesordnungspunkt 9 
 

 
7. Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner gemäß § 19 der 

Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse 
 

 
8. Anträge gemäß § 6 der Hauptsatzung der Stadt Xanten, soweit sie im 

öffentlichen Teil zu behandeln sind: 
 

 
8.1 Bürgerantrag von Frau Dagmar Derksen, Forum Xanten vom 10.09.2024, 

hier eingegangen am 10.09.2024, auf Aufstellung eines Verkehrsspiegels 
(St 20/1280) 

 
9. Beschluss über das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 2024 

Hochbruch der Stadt Xanten 
(St 20/1331) 

 
10. Umsetzung des KfW-Programms 444 - Natürlicher Klimaschutz in 

Kommunen 
(St 20/1275) 

 
11. 132. Änderung des Flächennutzungsplanes und vorhabenbezogener 

Bebauungsplan Nr. 16, – Nahversorgung am südlichen Ortseingang 
Marienbaum – 1. Änderung 
hier: Fassung der Aufstellungsbeschlüsse 

(St 20/1283) 

 
12. 133. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie Bebauungsplan Nr. 

195 W „Hitzfeldhof“ 
hier: Fassung der Aufstellungsbeschlüsse 

(St 20/1291) 

 
13. Bebauungsplan Nr. 152 "Beeksches Feld" 

hier: Aufstellungsbeschluss 
(St 20/1292) 

 
14. 1. Änderung des Regionalplans Ruhr – Windenergie 

hier: Stellungnahme zur ersten Änderung des Regionalplans Ruhr 
(St 20/1290) 

 
15. Fragestellung bzw. Prüfauftrag der Politik an die Verwaltung 

hier: „Sind Ratenzahlungen oder Stundungen im Rahmen der Ablösung 
von Stellplätzen in der 1. Änderung der Stellplatzsatzung der Stadt 
Xanten möglich?“ 

(St 20/1339) 

 
16. Analyse und Bewertung der Parkraumbewirtschaftung (St 20/1293) 

 
17. Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung für den Rat und die 

Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind: 
 

 
17.1 Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen vom 28.10.2024 auf 

Änderung der Beschilderung für Parkplätze in der Innenstadt 
(St 20/1288) 
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17.2 Antrag der CDU-Fraktion Xanten zur Windenergienutzung in Xanten als 

ein möglicher Beitrag zur Erreichung der Klimaziele sowie für die lokale 
Wertschöpfung 

(St 20/1285) 

 
18. Verteilung der Pauschalzuweisungen zur Förderung kleinerer privater 

Denkmalschutzmaßnahmen – Stadtpauschale 2024 
(St 20/1340) 

 
19. Eintragung in die Denkmalliste der Stadt Xanten gemäß § 3 DSchG NRW 

-vorsorglich- 
 

 
20. Erteilung der Erlaubnis zur Entfernung von Bäumen gemäß § 6 der 

Baumschutzsatzung der Stadt Xanten 
-vorsorglich- 

 

 
21. Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung für den Rat und die 

Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind 
 

 
22. Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung für 

den Rat und die Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu 
behandeln sind 

 

 
23. Fragen gemäß § 18 der Geschäftsordnung für den Rat und die 

Ausschüsse, soweit sie in öffentlicher Sitzung zu behandeln sind 
 

 
 
Nichtöffentlicher Teil 
 
 
1. Eröffnung des nichtöffentlichen Teils  

 
2. Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung für den Rat und die 

Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind 
 

 
3. Mitteilungen des Bürgermeisters gemäß § 18 der Geschäftsordnung für 

den Rat und die Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu 
behandeln sind 

 

 
4. Fragen gemäß § 18 der Geschäftsordnung für den Rat und die 

Ausschüsse, soweit sie in nichtöffentlicher Sitzung zu behandeln sind 
 

 
 
Xanten, 11.11.2024 
 
 
gez.: 
Michael Ullenboom 
Ausschussvorsitzender 
 



AMTSBLATT DER STADT XANTEN 

- 10 - 

 
 
 
 
 
 
 

 

Öffentliche Bekanntgabe der Netzwerke Xanten GmbH, Bereich Fernwärme.

Preisblatt für das Baugebiet 187 Landwehr 2024 - gültig ab 01. Januar 2025

Einheit Netto Brutto

1.1 Grundpreis

bis inkl. 10 kW Anschlussleistung € /  Jahr 512,96 512,96

zusätzlich je kW über 10 kW 

Anschlussleistung
€ / kW / Jahr 51,30 51,30

1.2 Arbeitspreis

Ct / kWh *) 8,213 8,213

€ / MWh *) 82,13 82,13

1.3 Servicepreise

Anschlussleistung 0-50 kW € / Zähler / Jahr 269,40 269,40

Anschlussleistung 51-140 kW € / Zähler / Jahr 280,19 280,19

Anschlussleistung 141-230 kW € / Zähler / Jahr 334,06 334,06

Anschlussleistung 231-350 kW € / Zähler / Jahr 501,11 501,11

Anschlussleistung 351-510 kW € / Zähler / Jahr 538,82 538,82

Anschlussleistung größer 510 kW € / Zähler / Jahr 592,69 592,69

1.4 Emissionspreis

Ct / kWh *) 1,287 1,287

€ / MWh *) 12,87 12,87
*) 1 MWh = 1000 kWh

Die neuen Preisbestimmungen und das neue Preisblatt sind in den Geschäftsräumen

der Netzwerke Xanten GmbH, Bereich Fernwärme zugänglich.

Die Geschäftsführung

Netzwerke Xanten GmbH

Bereich Fernwärme

Karthaus 2, 46509 Xanten

Preise

Zum Preisanpassungsstichtag 01.01.2025 wenden wir die vertraglich vereinbarten Preisgleitformeln [nach Ziffer 2 der

Anlage 3: Preisregelung Fernwärme NWX - Baugebiet 184 Landwehr] regulär an. Es ist zu beachten, dass ab dem

01.01.2025 der Preis für Emissionszertifikate nach §10 Abs. 2 BEHG in Höhe von 55 Euro pro Emissionszertifikat

angesetzt wird.

Die Netzwerke Xanten GmbH stellen ab dem 01.01.2025 Fernwärme zu den nachstehenden Preisen zur Verfügung:


